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Zeiten sowie aus Anlaß der Geburt eines Kindes 
an die Arbeiter und Angestellten aus den Mitteln 
des Direktorfonds vorzusehen.
Den Gewerkschaften wird empfohlen, sich aktiv 
an der Ausarbeitung der Pläne für die Verwendung 
des Direktorfonds zu beteiligen und die Kontrolle 
über die volle Ausgabe der Mittel dieses Fonds aus
zuüben.
Die für die Einzelprämiierung bestimmten Summen 
des Direktorfonds sind mindestens zu 75 °/o für die 
Prämiierung von Arbeitern auszugeben.

6. Die Aufmerksamkeit der Betriebsleiter wird auf 
die große Bedeutung der Produktionsberatungen 
der Arbeiter gelenkt, die die Gewerkschaften in 
den Brigaden, Abteilungen und Betrieben zur Ver
besserung der Arbeit der Betriebe, zur Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität und Arbeitsaktivität der 
Arbeiter durchführen.
Die Betriebsleiter werden verpflichtet, die Durch
führung der Beschlüsse der Produktionsberatungen 
zu sichern, vor den Arbeitern Rechenschaft über die 
Erfüllung dieser Beschlüsse abzulegen und sich ein
gehend mit der Kritik und den Vorschlägen der 
Arbeiter zu befassen.
Die Meister der Abteilungen sind verpflichtet, an 
den Produktionsberatungen der Brigaden in ihren 
Abteilungen regelmäßig teilzunehmen.

7. Alle Ministerien und die Leiter der volkseigenen 
Betriebe werden verpflichtet, die Büros für Erfin
dungswesen in den Betrieben {lurch qualifizierte 
Kräfte zu verstärken, Aufgabenpläne für die Ratio
nalisatoren auszuarbeiten und das schöpferische 
Denken der Rationalisatoren vor allem auf die 
Mechanisierung kraft- und zeitraubender Arbeits
gänge und auf die Erleichterung der körperlichen 
Arbeit der Arbeiter sowie auf die Verbesserung der 
Qualität und die Steigerung der Erzeugung von 
Gütern des Massenbedarfs zu lenken.
Die für die Förderung der Rationalisatorenvor
schläge bereitgestellten Mittel sind voll auszu
schöpfen und die technische Hilfe für die Rationali
satoren und Erfinder ist zu verstärken. Es ist den 
Betriebsleitern gestattet, einen Teil der Mittel aus 
dem Direktorfonds II zur Verstärkung der tech
nischen Schulung der Arbeiter zu verwenden.

8. In Anbetracht der wichtigen Bedeutung, die die 
Hebung des kulturellen, technischen und allgemei
nen Bildungsniveaus der Arbeiterklasse für die 
Entwicklung ihrer politischen Aktivität und ihrer 
Arbeitsaktivität hat, haben alle Ministerien und 
Leiter der volkseigenen Betriebe gemeinsam mit 
den Gewerkschaftsorganisationen und den Wissen
schaftlern, Technikern, Literaturschaffenden und 
Künstlern eine grundlegende Verbesserung der 
Arbeit der betrieblichen kulturellen Einrichtungen 
(Klubs, Bibliotheken, Kulturräume usw.) zu ge
währleisten. Sie haben unter den Arbeitern eine 
breitere Propaganda technisch-wissenschaftlicher 
und naturwissenschaftlicher Kenntnisse und der

' Neuerermethoden zu organisieren sowie für die 
Popularisierung der hervorragendsten Werke der 
fortschrittlichen deutschen Literatur, der Weltlitera
tur und der Kunst zu sorgen.
Es ist notwendig, daß in jedem Betrieb, in allen 
Kultur- und Klubhäusern Zirkel für die Weiter
bildung und für die Laienkunst geschaffen werden 
und daß sie systematisch arbeiten.

Weiterhin sind regelmäßig populäre Vorlesungen 
und Vorträge über politische und technisch-wissen
schaftliche Themen zu halten, technische Ausstel
lungen zu veranstalten und populär-wissenschaft
liche Filme vorzuführen. i

9. Das Ministerium für Kultur wird beauftragt, zu
sammen mit dem FDGB und den Räten der Bezirke 
einen Veranstaltungsplan auszuarbeiten, der dann 
als Muster zu gelten hat. In den Betrieben — be
sonders in den Großbetrieben — sind regelmäßig 
Matineen mit guten Künstlern, Theateraufführun
gen, Auftreten der besten Gesangs- und Tanzgrup
pen der Republik, Konzerte, Kunstausstellungen, 
Vorträge und Vorlesungen von Kultur- und Kunst
schaffenden und Aussprachen mit den Arbeitern 
über diese Fragen durchzuführen.
Das Ministerium für Kultur wird außerdem ver
pflichtet, die Versorgung der Kultur- und Klub
häuser mit Filmen zu regeln und dabei in den 
Kultur- und Klubhäusern der Großbetriebe auch 
Ur- und Erstaufführungen von Filmen zu veran
stalten.

10. Dem Staatssekretariat für Hochschulwesen und dem 
Präsidium der Akademie der Wissenschaften wird 
vorgeschlagen, zusammen mit dem Bundesvorstand 
des FDGB Maßnahmen auszuarbeiten, um die Ver
bindungen der Wissenschaftler und Techniker mit 
den Arbeitern und der technischen Intelligenz der 
Betriebe zu festigen. Es wird empfohlen, regelmäßig 
Aussprachen von Wissenschaftlern mit den Ar
beitern durchzuführen und Wissenschaftler zu Vor^ 
lesungen und Vorträgen über technisch-wissenschaft
liche und naturwissenschaftliche Themen vor den 
Arbeitern heranzuziehen.

11. Den Gewerkschaften sind bis zum 1. Mai 1954 die 
betrieblichen Kulturhäuser, Klubs und Bibliotheken 
mit Einrichtung zur unentgeltlichen Nutzung zu 
übergeben, wobei die Gebäude in den Bilanzen der 
Betriebe verbleiben. Die Finanzierung der Aus
gaben für die laufende Unterhaltung der den 
Gewerkschaften zu übergebenden kulturellen Ein
richtungen auf Kosten der Betriebe wird beibehalten*

12. Dem Bundesvorstand des FDGB wird empfohlen:
a) Musterkostenanschläge und Stellenpläne für die 

Kulturhäuser und Betriebsklubs auszuarbeiten 
und zu bestätigen;

b) Bestimmungen über die Arbeit der betrieblichen 
Kulturhäuser, Klubs und Bibliotheken auszu-* 
arbeiten, in denen der Aufgabenbereich, die 
Rechte und Pflichten der Mitarbeiter der kultu-» 
rellen Einrichtungen festgelegt werden;

c) die systematische Hilfe für die Kulturhäuser 
und Betriebsklubs bedeutend zu verstärken und 
dabei u. a. einen Wettbewerb für die beste Klub- 
und Bibliotheksarbeit zur Verwirklichung der 
von dieser Verordnung gestellten Aufgaben aus-» 
zuschreiben.

13. Das Ministerium für Kultur wird verpflichtet, ab
1. Januar 1954 mit der Herausgabe einer Serie ver
billigter Bücher mit Werken der klassischen und 
zeitgenössischen belletristischen Literatur sowie 
technisch-wissenschaftlicher Bücher zu beginnen, die 
für einen breiten Leserkreis und in erster Linie für 
den lesenden Arbeiter geeignet sind.

14. Das Ministerium für Arbeit wird verpflichtet, in 
Auswertung der Erfahrungen der Arbeiter der

/


